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 Kassel, 4. Februar 2013 
 
 
 

Beschluss 
der Stadtverordnetenversammlung 

 
 

Satzung über eine Veränderungssperre im Geltungsbereich der Bebauungsplanaufstellung 
Stadt Kassel Nr. V/15 „Unterstadtbahnhof“ (Verlängerung der Geltungsdauer) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.756 - 
 

Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Im Geltungsbereich der Bebauungsplanaufstellung Nr. V/15 ‚Unterstadtbahnhof’ 
zwischen der Mombachstraße, der Holländischen Straße, dem Westring und der 
Wolfhager Straße wird der Verlängerung der Geltungsdauer der Satzung über eine 
Veränderungssperre um ein Jahr nach § 14 (1), § 16 und § 17(1) Baugesetzbuch 
(BauGB) und den §§ 5, 50, 51 Nr. 6, der Hessischen Gemeindeordnung in der Fas-sung 
vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
24.03.2010 (GVBl. I S. 119), zugestimmt„ 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Satzung über eine Veränderungssperre im 
Geltungsbereich der Bebauungsplanaufstellung Stadt Kassel Nr. V/15 
„Unterstadtbahnhof“ (Verlängerung der Geltungsdauer), 101.17.756, wird 
zugestimmt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Volker Zeidler Nicole Schmidt 
Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher Schriftführerin 




